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§ 31 ABO 2005 Geräte sowie
Arbeitsplätze für Zubereitungen

 ABO 2005 - Apothekenbetriebsordnung 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Die öffentliche Apotheke muss mit den für die Arzneimittelherstellung in den Darreichungsformen Kapseln,

Salben, Pulver, Drogenmischungen, Drogenauszüge, Lösungen, Suspensionen, Emulsionen und Zäpfchen

notwendigen Geräten ausgestattet sein. Die Herstellung von sterilen Arzneimitteln – insbesondere parenteralen

Zubereitungen und Augentropfen – muss möglich sein.

2. (2)Die erforderlichen Gerätschaften müssen in einer dem Betriebsumfang entsprechenden Größe und Anzahl

vorhanden sein.

3. (3)Jede öffentliche Apotheke muss über mindestens einen Arbeitsplatz für Zubereitungen im Laboratorium oder

in der Offizin oder über einen eigenen Rezepturraum verfügen.

4. (4)Dieser Arbeitsplatz ist mit den üblicherweise zur Rezeptur benötigten Arzneimitteln, Geräten und Behelfen

auszustatten. In der Nähe des Arbeitsplatzes ist eine Waschvorrichtung mit fließendem Warm- und Kaltwasser

vorzusehen. Für eine ausreichende Belüftung ist vorzusorgen.

5. (5)Verfügt die öffentliche Apotheke über mehrere Rezepturarbeitsplätze, so ist jeder entsprechend den für die

dort angefertigten Zubereitungen benötigten Arzneimitteln, Geräten und Behelfen auszustatten.
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